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LANDKREIS GIESSEN 

Der Kreisausschuss 

Az.: 40 

Sachbearbeiter: Sandrine Piljanovic 

Telefonnummer: 1358 

Vorlage Nr.: 1151/2023-neu 

Gießen, den 9. November 2023 

 

 

Beschlussvorlage des Kreisausschusses 

 

 

Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Bildung von Schulbezirken 

im Landkreis Gießen vom 13. Februar 2012, zuletzt geändert durch Satzung 

vom 8. November 2021 - 

 

Beschluss-Antrag: 

 

Der Kreistag beschließt die als Anlage beigefügte 

Vierte Satzung zur Änderung der 

Satzung über die Bildung von Schulbezirken im Landkreis Gießen. 

 

 

 

 

Begründung: 

 

Die letzte Änderung der Schulbezirkssatzung wurde am 08. November 2021 

vorgenommen. Zwischenzeitlich hat die Grundschule im Lumdatal den Schulbetrieb 

aufgenommen, sodass eine Anpassung der Schulbezirkssatzung erforderlich ist.  

 

Der Kreistag hat mit Beginn der Aufnahme des Schulbetriebes an der Grundschule im 

Lumdatal die Aufhebung der drei bisherigen Schulstandorte der Goetheschule 

Staufenberg, Vorstadt 12, 35460 Staufenberg, der Waldschule Staufenberg-

Daubringen, An der Waldschule 8, 35460 Staufenberg und der Lindenhofschule 

Staufenberg-Mainzlar, Hachborner Straße 8, 35460 Staufenberg sowie gleichzeitig die 

Zusammenführung der drei Schulen in der neu errichteten Grundschule im Lumdatal, 

Ratsweg 1, 35460 Staufenberg, beschlossen. 

 

Aus diesem Grund muss die Zuordnung der Stadtteile Staufenberg, Staufenberg-

Daubringen und Staufenberg-Mainzlar im Rahmen der Vierten Satzung zur Änderung 

der Satzung über die Bildung von Schulbezirken im Landkreis Gießen zur Grundschule 

im Lumdatal, Ratsweg 1, 35460 Staufenberg, erfolgen. 

 

Aufgrund der zuvor dargestellten Änderung ergeben sich auch in § 3 Abs. 1 der 

Satzung bei den Orts- und Stadtteilen, die in Überschneidungsgebieten benachbarter 

Schulbezirke liegen, Veränderungen.  

 

In Bezug auf den Stadtteil Lich-Muschenheim erfolgt im Zuge der vierten Satzung zur 

Änderung der Satzung über die Bildung von Schulbezirken im Landkreis Gießen eine 

redaktionelle Anpassung. Der Stadtteil Muschenheim liegt nicht im 

Überschneidungsgebiet benachbarter Schulbezirke, sodass er in der Auflistung in § 3 
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Abs. 1 entfernt werden und zudem die Sternchen-Markierung in § 2 Absatz 1 Nr. 10 

b) cc) entfallen kann.   

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: keine 

 

 

 

 

Sonstiges/Bemerkungen: 

 

 

 

 

Mitzeichnung: 

 

Fachdienst Schule     

  Sandrine Piljanovic  Mario Rohrmus 

Organisationseinheit  Fachdienstleiterin  Fachbereichsleiter 

     

   

 

 

  

  Hauptamtlicher Erster 

Kreisbeigeordneter 

Christopher Lipp 

  

  Dezernent    

 

 

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk: 

 

 

 

 

Beschluss des _______________________ 

vom:  

Die Vorlage wird – mit Zusatzbeschluss -  

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt 

 

Zur Beglaubigung 
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